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Norm

ALSAG 1989 §3 Abs1a Z6 idF 2003/I/071;

AVG §56;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Ein Qualitätssicherungssystem gemäß § 3 Abs 1a Z 6 ALSAG 1989 umfasst eine Aufbauorganisation,

Verantwortlichkeiten, Abläufe, Verfahren und Mittel zur Verwirklichung des Ziels der Garantie gleichbleibender

Qualität. Die Qualität wird durch die im Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2006 genannten Eluatsto@e und ihre Grenzwerte

bestimmbar. Darüber hinaus beinhaltet ein Qualitätssicherungssystem auch Vorgaben zur Eingangskontrolle, zur

Eigen- und Fremdüberwachung, zu AufzeichnungspAichten sowie gegebenenfalls zur Kennzeichnung als Information

für Anwender (vgl. E 23. Oktober 2014, Ra 2014/07/0031). Beide Voraussetzungen für die Beitragsbefreiung und zwar

einerseits das Vorliegen aller für die Ausnahme notwendigen rechtlichen Voraussetzungen (Vorliegen der

erforderlichen Bewilligungen, Anzeigen oder Nichtuntersagungen), andererseits das Vorliegen eines

Qualitätssicherungssystems müssen bereits im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld gegeben sein. Die

gesicherte gleichmäßige Qualität der Baurestmassen muss von Anfang der Verwendung des Materials an gewährleistet

sein. Der Nachweis, dass bereits zu diesem Zeitpunkt ein solches System vorgelegen ist und dadurch damals die

gleichmäßige Qualität der Baurestmassen gesichert wurde, kann aber auch noch nachträglich erbracht werden. Der

nachträglich erfolgreich geführte Nachweis einer bereits im Zeitpunkt der Verwendung durchgeführten

Qualitätssicherung bewirkt - bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen - ebenfalls die Beitragsfreiheit. Davon zu

unterscheiden ist aber die nachträgliche Untersuchung des bereits eingebauten Materials dahingehend, ob es im

Zeitpunkt der Verwendung bestimmten Qualitätskriterien entsprochen hat und daher gefahrlos eingebaut werden

konnte. Derartige Untersuchungen und Analysen im Nachhinein können einen Nachweis eines bereits damals

bestanden habenden Qualitätssicherungssystems nicht ersetzen.Ein Qualitätssicherungssystem gemäß Paragraph 3,

Absatz eins a, Zi@er 6, ALSAG 1989 umfasst eine Aufbauorganisation, Verantwortlichkeiten, Abläufe, Verfahren und

Mittel zur Verwirklichung des Ziels der Garantie gleichbleibender Qualität. Die Qualität wird durch die im Bundes-

Abfallwirtschaftsplan 2006 genannten Eluatsto@e und ihre Grenzwerte bestimmbar. Darüber hinaus beinhaltet ein

Qualitätssicherungssystem auch Vorgaben zur Eingangskontrolle, zur Eigen- und Fremdüberwachung, zu

AufzeichnungspAichten sowie gegebenenfalls zur Kennzeichnung als Information für Anwender vergleiche E 23.
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Oktober 2014, Ra 2014/07/0031). Beide Voraussetzungen für die Beitragsbefreiung und zwar einerseits das Vorliegen

aller für die Ausnahme notwendigen rechtlichen Voraussetzungen (Vorliegen der erforderlichen Bewilligungen,

Anzeigen oder Nichtuntersagungen), andererseits das Vorliegen eines Qualitätssicherungssystems müssen bereits im

Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld gegeben sein. Die gesicherte gleichmäßige Qualität der Baurestmassen

muss von Anfang der Verwendung des Materials an gewährleistet sein. Der Nachweis, dass bereits zu diesem Zeitpunkt

ein solches System vorgelegen ist und dadurch damals die gleichmäßige Qualität der Baurestmassen gesichert wurde,

kann aber auch noch nachträglich erbracht werden. Der nachträglich erfolgreich geführte Nachweis einer bereits im

Zeitpunkt der Verwendung durchgeführten Qualitätssicherung bewirkt - bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen -

ebenfalls die Beitragsfreiheit. Davon zu unterscheiden ist aber die nachträgliche Untersuchung des bereits

eingebauten Materials dahingehend, ob es im Zeitpunkt der Verwendung bestimmten Qualitätskriterien entsprochen

hat und daher gefahrlos eingebaut werden konnte. Derartige Untersuchungen und Analysen im Nachhinein können

einen Nachweis eines bereits damals bestanden habenden Qualitätssicherungssystems nicht ersetzen.
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